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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Das Thema frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sei in der Schweiz in den
letzten Jahren oft diskutiert und von verschiedener Seite sei die Etablierung einer
Politik der frühen Kindheit gefordert worden. Doch noch habe man es nicht erreicht,
die Förderung der 0-4-Jährigen nachhaltig in der Schweizer Bildungspolitik zu
verankern, so Nationalrat Matthias Aebischer (sp, BE). Im Frühling 2017 reichte er daher
eine parlamentarische Initiative ein, welche eine Ausweitung der Zielgruppe des
Kinder- und Jugendförderungsgesetzes auf Kinder vor dem Kindergartenalter zum Ziel
hatte, um diese bereits in jungen Jahren mit der Förderpolitik des Bundes zu
erreichen.
Im Frühling 2018 stimmten sowohl WBK-NR als auch WBK-SR für Folge geben. Als es in
den darauffolgenden Sitzungen um die Umsetzung der parlamentarischen Initiative
ging, änderte die WBK-NR jedoch einige Male ihre Meinung. Zuerst wollte sie die
Initiative dahingehend umsetzen, dass der Bund die Schaffung von neuen Angeboten im
Bereich der frühen Förderung unterstützen würde. Einige Zeit später sprach sich die
WBK-NR dann aber für die Abschreibung der Initiative aus, weil eine Mehrheit der
Ansicht war, dass sich die Initiative nicht zweckmässig umsetzen lasse. Keine zwei
Monate später machte die WBK-NR erneut eine Kehrtwendung und beschloss, die
Ausarbeitung der Vorlage nun doch anzugehen. Analog zur Kinder- und
Jugendförderung solle der Bund die Kantone im Bereich der frühen Förderung im Sinn
einer befristeten Anschubfinanzierung unterstützen können. Die WBK-NR schickte
damit Ende August 2019 einen Entwurf in die Vernehmlassung, mit welchem der Bund
während zehn Jahren maximal vier Kantonen pro Jahr eine einmalige Finanzhilfe
gewähren kann, und zwar für die Dauer von drei Jahren in der Höhe von jährlich CHF
100'000. Damit sollen die Kantone dabei unterstützt werden, eigene
Massnahmenpakete im Bereich der Förderung der frühen Kindheit zu entwickeln und
umzusetzen. 
Im Rahmen der Vernehmlassung zeigten sich die Mehrheit der Kantone und der
Parteien einverstanden mit der Umsetzung der parlamentarischen Initiative. Die WBK-
NR sah daher keinen Änderungsbedarf; der Entwurf wird nun in den nächsten
Sessionen in den beiden Räten diskutiert. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER

Berufsbildung

Der Bundesrat gab seinen Entwurf für ein neues Bundesgesetz über die Finanzhilfe an
die Höheren Fachschulen im Sozialbereich in die Vernehmlassung. Die bisher auf der
Grundlage befristeter Bundesbeschlüsse ausgerichteten Beiträge sollen so im
Dauerrecht verankert werden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.12.1990
MARIANNE BENTELI

Im Frühjahr schickte der Bundesrat ein neues Berufsbildungsgesetz in die
Vernehmlassung. Der Gesetzesentwurf hielt am dualen System der Berufsbildung –
Lehrstelle und Schule – fest, strebte eine erhöhte vertikale und horizontale
Durchlässigkeit unter den Angeboten an und regelte neu auch die Lehrgänge im Sozial-,
Gesundheits- und künstlerischen Bereich. Die Berufsbildung wurde darin als
Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Privatwirtschaft definiert. Nach Ablauf der
Vernehmlassungsfrist im Oktober zeigte sich in allen Stellungnahmen nebst einer
grundsätzlich guten Aufnahme des Entwurfs Kritik an der Regelung der Finanzierung.
Mehrkosten, die der Bund auf die Kantone abwälzen wolle, seien durch mehr
Autonomie für die Kantone abzugelten, meinte die FDP. Nach Ansicht der SP müssten
sowohl Bund wie Kantone zusätzliche Mittel einfliessen lassen; ausserdem sei der
gesamte Bildungsbereich in einem Departement zusammenzufassen. Die Kritik der CVP
zielte gegen die unklare Ausweisung des künftigen Finanzbedarfs, die
Unausgewogenheit der Kostenverteilung zwischen Bund und Kantonen sowie die
fehlende Kohärenz zwischen dieser Vorlage und dem Projekt des Neuen
Finanzausgleichs. Diesen Vorwurf erhob auch die SVP und äusserte sich zudem
gegenüber dem geplanten branchenbezogenen Berufsbildungsfonds skeptisch. Auch
die EDK äusserte sich positiv zu den Grundzügen des Entwurfs, bezeichnete aber die

ANDERES
DATUM: 15.05.1999
ELISABETH EHRENSPERGER
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Angaben zu den Mehrkosten als lückenhaft. Nach Ansicht der kantonalen
Erziehungsdirektoren müsse vor einer Weiterbearbeitung des Gesetzesentwurfs eine
seriöse Kostenrechnung vorlegt werden. Vom Bund seien künftig 30 Prozent des
öffentlichen Aufwands für die Berufsbildung zu übernehmen und nicht nur 18,3
Prozent, wie dies gegenwärtig der Fall ist. 3

Der Bundesrat überwies im September 2019 den Entwurf des Bundesgesetzes über die
Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung (EHB) und die dazugehörige Botschaft an
das Parlament. Mit dem neuen Gesetz soll – gemäss der Corporate-Governance-Politik
des Bundes – für das EHB eine eigene Gesetzesgrundlage geschaffen werden. Bisher
war das EHB in einigen Artikeln des BBG und in einer Verordnung geregelt worden. Nach
den Vorgaben des Legalitätsprinzips der Bundesverfassung sind für verselbstständigte
Einheiten des Bundes eine Reihe von Bestimmungen zwingend in einem Gesetz zu
verankern. Es sind dies insbesondere die Grundzüge von Organisation und Verfahren,
die Aufgaben, die rechtlichen Grundlagen für allfällige Eingriffe in
Grundrechtspositionen (Zulassungsvoraussetzungen, Disziplinarmassnahmen etc.), die
Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen, die Grundlagen zur Gebührenerhebung,
mögliche Ausnahmen von der subjektiven Steuerpflicht sowie die Rechte und Pflichten
des Personals. Die Aufgaben des EHB und die Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen in diesem Bereich ändern sich mit dem neuen Gesetz nicht. In Bezug auf die
Einordnung in der Hochschullandschaft soll das EHB mit Zustimmung der
Schweizerischen Hochschulkonferenz die Akkreditierung als pädagogische Hochschule
anstreben. Das spezifische Profil des EHB – der Fokus auf die Berufsbildung und die
damit verbundene Ausrichtung auf die Arbeitswelt – solle beibehalten werden. Zudem
soll mit dem neuen Gesetz der Name des EHB geändert werden: von Eidgenössisches
Hochschulinstitut für Berufsbildung zu Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung.

Die Vernehmlassung dauerte vom 18. Dezember 2018 bis zum 29. März 2019. Den in der
Vernehmlassung geäusserten Anliegen habe man in wesentlichen Punkten Rechnung
getragen, betonte der Bundesrat. Im Gesetzesentwurf wurde aufgrund der
Rückmeldungen unter anderem präzisiert, dass das EHB die Bedürfnisse der
Sprachregionen und der Kantone berücksichtigt und ihr Bildungsangebot mit
demjenigen kantonaler pädagogischer Hochschulen koordiniert. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Hochschulen

Am 20. November 2019 beantragte der Bundesrat dem Parlament die Totalrevision des
Gesetzes über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung. Der
Bundesrat erläuterte, dass die Förderpolitik des Bundes im Bereich der internationalen
Zusammenarbeit in der Bildung autonomer und schneller auf ein sich rasch
veränderndes Umfeld reagieren können soll. Die bestehenden Förderinstrumente sollen
daher flexibler ausgestaltet werden, ohne dass dabei neue Fördertatbestände
geschaffen werden. Mit dem totalrevidierten Gesetz soll die Assoziierung an EU-
Bildungsprogramme mit der Umsetzung eigener Schweizer Förderprogramme rechtlich
gleichgestellt werden, so der Bundesrat in seiner Botschaft. Zudem soll die Bestimmung
zur Ausrichtung von Individualstipendien für die Ausbildung an europäischen
Institutionen angepasst werden. Stipendien sollen neu nicht nur für die Ausbildung an
europäischen, sondern auch an anderen ausgewählten Institutionen im Ausland
vergeben werden können, falls dies für die Exzellenzförderung zielführend ist. Auch soll
der Bereich der internationalen Zusammenarbeit in der Berufsbildung im Sinne einer
einheitlichen Förderpolitik aufgeführt werden. 
Das weitere Vorgehen in der europäischen Bildungszusammenarbeit wird mit dem
Gesetz nicht vorweggenommen; der Bundesrat wird dem Parlament die Assoziierung an
EU-Bildungsprogramme und deren Finanzierung gegebenenfalls im Rahmen von
separaten Vorlagen vorschlagen. Das Gesetz soll zudem nur die Grundzüge der
Fördermöglichkeiten des Bundes enthalten; die Umsetzung soll vom Bundesrat wie
bisher in der entsprechenden Verordnung geregelt werden, die nach der Revision des
Gesetzes ebenfalls geändert werden solle. 
Die bisherigen Bestimmungen bezüglich der Mandatierung einer nationalen Agentur zur
Umsetzung der Förderung sollen mit der Gesetzesrevision an den bildungspolitischen
Kontext angepasst werden. Ebenso soll die bislang bestehende Verknüpfung der
nationalen Agentur mit der Teilnahme an den EU-Programmen aufgelöst werden. Die
nationale Agentur soll mittels einer Leistungsvereinbarung mit Umsetzungsaufgaben
beauftragt werden können, die bei einer Assoziierung an ein internationales Programm

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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oder bei einem vom Bund initiierten Schweizer Programm entstehen würden. 
In der Vernehmlassung, die vom 13. Februar bis zum 24. Mai 2019 durchgeführt worden
war, hatte die neue Gesetzesgrundlage breite Zustimmung gefunden. Intensiv diskutiert
worden war insbesondere das Verhältnis zur EU und ihren Bildungsprogrammen (z.B.
Erasmus). Während sich einige Organisationen aus dem Bildungsbereich sowie mehrere
Kantone und Parteien für eine Assoziierung an die nächste Programmgeneration der
EU-Bildungsprogramme ausgesprochen hatten, hatten andere
Vernehmlassungsteilnehmer und -teilnehmerinnen betont, dass die Zusammenarbeit
mit dem europäischen Raum zugunsten von aussereuropäischen Kooperationen zu
beschränken sei.
Eine Anpassung der Gesetzesvorlage nach der Vernehmlassung erachtete der Bundesrat
nicht als nötig. 5

Der Bundesrat veröffentlichte im November 2019 die Botschaft zur Änderung des ETH-
Gesetzes. Ursprünglich war diese Vorlage als Totalrevision angekündigt worden. Nach
vertieften Analysen durch das WBF und den ETH-Rat war jedoch festgestellt worden,
dass der aktuelle Revisionsbedarf keiner Totalrevision entsprach. Die Anpassungen und
Neuregelungen betrafen insbesondere die Umsetzung von Empfehlungen der EFK
bezüglich der generellen Aufsichtskompetenzen des ETH-Rates und von zwei
Corporate-Governance-Leitsätzen (Einschränkung des Stimmrechts und Ausstand für
institutionelle Mitglieder des ETH-Rates). Weitere Anpassungen waren diverse
personalpolitische Änderungen und die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für den
Verkauf von zum Eigengebrauch erzeugter oder gekaufter überschüssiger Energie, für
Disziplinarmassnahmen sowie für Sicherheitsdienste und Videoüberwachung. 
Die mit dieser Vorlage vorgeschlagenen Änderungen wurden vom 21. November 2018 bis
zum 8. März 2019 in eine Vernehmlassung geschickt. 23 Kantone sowie vier politische
Parteien, drei Dachverbände der Wirtschaft, fünf bildungs- und wissenschaftspolitische
Organisationen sowie sechs nicht angeschriebene Organisationen haben insgesamt 41
Stellungnahmen eingereicht. Die Ergebnisse der Vernehmlassung zeigten, dass eine
grosse Mehrheit der Teilnehmenden die generelle Stossrichtung des Gesetzesentwurfs
begrüsste und damit einverstanden war. Einige Punkte wurden aber kontrovers
diskutiert; entsprechend wurden vom Bundesrat im Anschluss an die Vernehmlassung
Präzisierungen an der Gesetzesvorlage und den Erläuterungen vorgenommen. 
Eine der aufgrund der Vernehmlassung vorgenommenen Änderungen betraf die
Verlängerung der befristeten Arbeitsverträge mit Assistenzprofessorinnen und
Assistenzprofessoren. Hier wurde neu vorgeschlagen, dass die ersten vier
Anstellungsjahre fest vorgegeben seien und nur die Verlängerung um höchstens weitere
vier Jahre flexibel ausgestaltet werden könne. 
Ein weiterer Kritikpunkt betraf die Präzisierung der Aufsichtsfunktion des ETH-Rates
und den Ausschluss der Beschwerdemöglichkeit  gegen aufsichtsrechtliche
Massnahmen des ETH-Rats. Grundsätzlich wurde nach der Vernehmlassung an den
Bestimmungen festgehalten, da damit verbindliche Empfehlungen der EFK umgesetzt
würden. Die Präzisierung der Aufsichtsaufgaben und der Ausschluss der
Beschwerdemöglichkeit würden zudem beim ETH-Rat wie auch bei den Institutionen
für mehr Rechtssicherheit sorgen, so der Bundesrat. Die Aufsichtskompetenz des ETH-
Rates bestehe bereits im geltenden Gesetz. Sie müsse gemäss herrschender Lehre auch
ein Weisungsrecht beinhalten. Insofern soll die bereits nach dem geltenden Recht
bestehende Einschränkung der Autonomie der Institutionen des ETH-Bereichs mit der
vorgeschlagenen Anpassung nicht ausgeweitet werden. Um den in der Vernehmlassung
geäusserten Bedenken Rechnung zu tragen, wurde jedoch vorgeschlagen, ein
zweistufiges System einzuführen: Damit der ETH-Rat als Ultima Ratio auch Massnahmen
ergreifen könne, bedürfe es der vorgängigen Feststellung einer Rechtsverletzung. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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